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Informationsblatt

· Meldezettel:

Frist:
Anmeldung ist binnen drei Tagen bei der zuständigen Meldebehörde mittels „Meldezettel-Antragsformular“ durchzuführen – alter Hauptwohnsitz wird gleichzeitig abgemeldet. (Anmeldung ist kostenlos)

Zuständig:
Gemeinde

Mitbringen:
- amtlicher Lichtbildausweis


- Geburtsurkunde


- ausgefülltes und unterschriebenes Meldezettel-Antragsformular

· Kfz – Zulassungsschein/Typenschein:

Frist:
Die Änderung muss in die Zulassungsbescheinigung innerhalb einer Woche nach der Adressänderung eingetragen werden (innerhalb einer Bezirkshauptmannschaft - kostenlos)

Zuständig:
Beliebige KFZ-Zulassungsstelle innerhalb des Wohnbezirkes.

Achtung:
Erfolgt durch die Adressänderung der Wechsel zu einer neuen Bezirkshauptmannschaft, muss das Fahrzeug abgemeldet und bei der Zulassungsstelle einer Versicherungsgesellschaft, deren Geschäftsstelle ebenfalls im Bezirk des neuen Hauptwohnsitzes gelegen ist, neu angemeldet werden.

Gebühren:
€  110,40 (Behörde), €  41,70 (Bearbeitung), €  1,00 (Abfrage ZMR) €  1,45 (Begutachtungsplakette), zwischen €  5,50 bis 18,00 Kennzeichentafel (falls altes Kennzeichen beibehalten wird, entfallen diese Kosten)
Mitbringen:
amtlicher Lichtbildausweis, Zulassungsbescheinigung (beide Teile), Typenschein.
Neu:
ab 1. Dezember 2010 kann ein Scheckkartenzulassungsschein beantragt werden (Kosten: €  19,80). Jede Änderung der Eintragungen erfordert die Beantragung einer neuen Karte.
· Fahrzeugversicherung:

Nach der Adressänderung im KFZ-Zulassungsschein muss die Adresse ebenfalls in der Fahrzeugversicherung geändert werden. Erkundigungen über die genaue Vorgehensweise bei der eigenen Versicherung, Meist genügt ein Anruf oder ein formloses Schreiben.
Hinweis:
Meistens wird im Zuge der Änderung der KFZ-Zulassungsbescheinigung gleichzeitig die Fahrzeugversicherung aktualisiert.
· Waffenrechtliche Urkunde

Frist:
Namensänderung ist binnen vier Wochen schriftlich anzuzeigen. Es genügt ein formloses Schreiben unter Angabe der neuen Adresse (eventuell Kopie des waffenrechtlichen Dokumentes beilegen)
Zuständig:
Bezirkshauptmannschaft oder Bundespolizeidirektion

Weiters wird hingewiesen auf:

	· Bank, Versicherung:


(Meist genügt ein formloses Schreiben)

· Vollmachten:


(Kopie der Bestätigung der Meldung notwendig)

· Gas, Strom, Fernwärme:


(Termin mit einem Außendienstmitarbeiter der 
Verrechnungsgruppe des Energieversorgers 
vereinbaren – Ablesung in der alten Wohnung, 
gleichzeitig Termin für Einschaltung in der neuen 
Wohnung; Kopie des Meldezettels ist notwendig)

· Schule, Hort, Kinderbetreuungseinrichtung
(Anmeldefristen der einzelnen Institutionen beachten, es genügt formlose Mitteilung)
· Universität


(Bei schriftlicher Änderungsmeldung ist dem Brief 
(mit Angabe der Matrikelnummer) eine Kopie der 
Innenseite des Studierendenausweises beizulegen)
· Radio, Fernsehen (ORF GIS)

(Wenn die Rundfunkempfangseinrichtungen 
bereits gemeldet sind, genügt eine 
Änderungsmeldung. Formulare dafür liegen in allen 
Gemeindeämtern und Raiffeisenbanken auf. 
Die Änderungsmeldung kann jedoch auch online, 
per Fax oder telefonisch unter der 
Servicenummer 0810/001080 durchgeführt 
werden – Teilnehmernummer notwendig)

· Hundeabgabe


(Der Hund muss am bisherigen Wohnort 
abgemeldet und in der neuen Wohnsitzgemeinde 
angemeldet werden)

· Jagdkarte


(meist genügt ein formloses Schreiben unter 
Bekanntgabe der Mitgliedsnummer)

· Anglerberechtigung

(Änderung wird auf der amtlichen Fischereikarte eingetragen)

· Finanzamt


(Meist genügt ein formloses Schreiben mit 
Angabe der Sozialversicherungsnummer)
	· Grundbuch


(Änderungsantrag an das zuständige 
Grundbuchsgericht; Bestätigung der Meldung und 
amtlicher Lichtbildausweis notwendig; Gebühren  
€  45,00)-
· Telefon und Internet
(Kündigungsfristen bzw. Mindestvertragsdauer beachten. Mobiltelefone – Änderung dem jeweiligen Netzbetreiber bekannt geben)
· Pensionsversicherungsträger
(Es genügt meist ein formloses Schreiben. Frist: binnen 2 Wochen nach Wohnsitzänderung)

· Krankenversicherungsträger

(bei aufrechtem Arbeitsverhältnis erfolgt 
Änderung durch Arbeitgeber bzw. bei Bezug von 
Leistungen durch das Arbeitsmarktservice durch 
dieses)
· Sonstige Versicherungen

(Es genügt meist ein formloses Schreiben. Achtung: bei Haushaltsversicherung ist sofortige Bekanntgabe der neuen Adresse wichtig, da die 
neue Wohnung sonst nicht versichert ist)
· Arbeitgeber, Arbeitsmarktservice
(Die meisten Arbeitsverträge (Dienstverträge) verlangen eine unverzügliche Bekanntgabe der geänderten Personaldaten.

Bei Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosen-versicherung, ist die Adressänderung innerhalb einer Woche der zuständigen Geschäftsstelle des AMS bekannt zu geben).

· Vekehrsbetriebe
(gilt für Besitzer einer Jahres-, Bonus- oder sonstigen Vergünstigungskarte bei einem Verkehrsbetrieb)
· Laufende Abonnements

(Zeitungen, Zeitschriften, Theater u.a.)

· Vereine und Clubs

(Kundenkarten, Automobilclub, u.a.)



Tipps:
Die Inanspruchnahme eines Nachsendeauftrages bei einem Postamt ist empfehlenswert.

Kosten sind abhängig von der Dauer des Nachsendeauftrages[image: image1.png]



